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V 023/14 

V o r l a g e  
an den 

Rat der Stadt Helmstedt 
über den Verwaltungsausschuss  

und die Ortsräte Barmke und Emmerstedt 
 
 
 

Fusion der Stadt Helmstedt mit der Samtgemeinde Nord-Elm 
 

 
Die Stadt Helmstedt und ihre Ortsteile Barmke und Emmerstedt sowie die Samtgemeinde 
Nord-Elm und ihre Mitgliedsgemeinden Frellstedt, Räbke, Süpplingen, Süpplingenburg, 
Warberg und Wolsdorf planen einen Zusammenschluss. Aufgrund der vorliegenden 
Zustimmung aller Räte zur Durchführung von Verhandlungen einer möglichen Fusion wurde 
durch die eingerichtete Steuerungsgruppe u.a. der Entwurf eines Gebietsänderungsvertrags 
erarbeitet, welcher bereits in der Lenkungsgruppe diskutiert wurde. Der Entwurf wird zurzeit 
von den Verhandlungspartnern überarbeitet. In dem als Anlage 1 beigefügten Entwurf eines 
Gebietsänderungsvertrags wird in der Präambel dargestellt, dass Ziel der angestrebten 
Fusion ist: 
 
- durch die Annahme des Angebotes des Landes Niedersachsen im Rahmen des 
Zukunftsvertrages eine Teilentschuldung von 75 v.H. der Liquiditätskredite zu erhalten und 
mit eigenen Maßnahmen zur Erreichung nachhaltiger Haushaltskonsolidierung beizutragen, 
 
- die künftigen Ortsteile Barmke, Emmerstedt, Frellstedt, Räbke, Süpplingen, 
Süpplingenburg, Warberg und Wolsdorf als gleichberechtigte Partner zum Wohle ihrer 
Einwohnerinnen und Einwohner zukunftsfähig zu gestalten und zu fördern. Vorhandene 
örtliche Besonderheiten sollen hierbei nach Prüfung des jeweiligen Einzelfalles beibehalten 
werden,  
 
- das gemeinsame Standort-, Tourismus- und Wirtschaftspotential zu bündeln, zu stützen 
und zu stärken, um Arbeitsplätze zu erhalten und neu zu schaffen, 
 
- die Auswirkungen des demographischen Wandels mit den Einwohnerrückgängen und 
Finanzverlusten durch Synergieeffekte aufzufangen, die Strukturen mit den gemeindlichen 
Einrichtungen anzupassen, eine dauerhaft leistungsfähige Daseinsversorgung zu erhalten, 
zu verbessern und damit die Region zu stärken, 
 
- eine gemeinsame leistungsstarke bürgernahe Verwaltung zu erhalten und auszubauen, um 
die Zukunftsaufgaben mit der gebündelten Fach- und Sachkompetenz nachhaltig 
umzusetzen, 
 
- die örtlichen Bildungseinrichtungen zeitgerechten Strukturen anzupassen und die Kinder- 
und Jugendförderung zu stärken, 
 
- die örtliche Kultur-, Senioren- und Sozialarbeit zu fördern, das ehrenamtliche 
bürgerschaftliche und soziale Engagement zu unterstützen und weiter zu entwickeln. 
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Im derzeitigen Meinungsbildungsprozess über die Möglichkeiten und die Ausgestaltung einer 
Fusion sollte der Gebietsänderungsvertrag mit grundsätzlicher Zustimmung durch die 
Gremien der Stadt getragen werden, um den Verhandlungspartnern ein entsprechend 
positives Signal zu vermitteln. 
 
Als Anlage 2 ist die in der Lenkungsgruppensitzung am 29.01.2014 vorgestellte Präsentation 
„Warum Fusion jetzt?“ einschließlich einer Übersicht über den derzeitigen Entwurf der 
Finanzdaten mit der Bitte um Kenntnisnahme beigefügt. 
 
Es wird empfohlen, den nachstehenden Beschluss zu fassen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Helmstedt beschließt die grundsätzliche Fassung des 
Gebietsänderungsvertrags zwischen der Stadt Helmstedt mit ihren Ortsteilen Barmke und 
Emmerstedt sowie der Samtgemeinde Nord-Elm und ihren Mitgliedsgemeinden Frellstedt, 
Räbke, Süpplingen, Süpplingenburg, Warberg und Wolsdorf. Die Verwaltung wird 
ermächtigt, Änderungen in die in der Anlage 1 beigefügte Entwurfsfassung des 
Gebietsänderungsvertrags nach Abstimmung mit den Verhandlungspartnern sowie der 
Kommunalaufsicht und dem Niedersächsischen Innenministerium einzuarbeiten. 
 
 
gez. Wittich Schobert 
 
(Wittich Schobert) 
 
 
2 Anlagen 
 



Stand: 06.02.2014 

 Stadt Helmstedt  

Gebietsänderungsvertrag 
 

Präambel 
 

Die Stadt Helmstedt (alt) mit ihren Ortsteilen Barmke und Emmerstedt sowie die Samtge-
meinde Nord-Elm mit ihren Mitgliedsgemeinden Frellstedt, Räbke, Süpplingen, Süpplingen-
burg, Warberg und Wolsdorf fusionieren und bilden die künftige Stadt Helmstedt. Ziel dieser 
Fusion ist: 
 
- durch die Annahme des Angebotes des Landes Niedersachsen im Rahmen des Zukunfts-
vertrages eine Teilentschuldung von 75 v.H. der Liquiditätskredite zu erhalten und mit eige-
nen Maßnahmen zur Erreichung nachhaltiger Haushaltskonsolidierung beizutragen, 
 
- die künftigen Ortsteile Barmke, Emmerstedt, Frellstedt, Räbke, Süpplingen, Süpplingen-
burg, Warberg und Wolsdorf als gleichberechtigte Partner zum Wohle ihrer Einwohnerinnen 
und Einwohner zukunftsfähig zu gestalten und zu fördern. Vorhandene örtliche Besonderhei-
ten sollen hierbei nach Prüfung des jeweiligen Einzelfalles beibehalten werden,  
 
- das gemeinsame Standort-, Tourismus- und Wirtschaftspotential zu bündeln, zu stützen 
und zu stärken, um Arbeitsplätze zu erhalten und neu zu schaffen, 
 
- die Auswirkungen des demographischen Wandels mit den Einwohnerrückgängen und Fi-
nanzverlusten durch Synergieeffekte aufzufangen, die Strukturen mit den gemeindlichen 
Einrichtungen anzupassen, eine dauerhaft leistungsfähige Daseinsversorgung zu erhalten, 
zu verbessern und damit die Region zu stärken, 
 
- eine gemeinsame leistungsstarke bürgernahe Verwaltung zu erhalten und auszubauen, um 
die Zukunftsaufgaben mit der gebündelten Fach- und Sachkompetenz nachhaltig umzuset-
zen, 
 
- die örtlichen Bildungseinrichtungen zeitgerechten Strukturen anzupassen und die Kinder- 
und Jugendförderung zu stärken, 
 
- die örtliche Kultur-, Senioren- und Sozialarbeit zu fördern, das ehrenamtliche bürgerschaft-
liche und soziale Engagement zu unterstützen und weiter zu entwickeln. 
 
 
Aus den dargelegten Gründen wird gem. § 26 Niedersächsisches Kommunalverfassungsge-
setz ( NKomVG ) folgender Gebietsänderungsvertrag geschlossen: 
 
 

§ 1 
Neubildung der Stadt Helmstedt 

 
Die Stadt Helmstedt (alt) mit ihren Ortsteilen Barmke und Emmerstedt sowie die Samtge-
meinde Nord-Elm mit ihren Mitgliedsgemeinden Frellstedt, Räbke, Süpplingen, Süpplingen-
burg, Warberg und Wolsdorf bilden zum 01.01.2017 die Stadt Helmstedt mit der Rechtsstel-
lung einer selbständigen Gemeinde gemäß § 14 Absatz 3 NKomVG.  
 
 
 
 

§ 2 
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Name, Benennung und Bezeichnung 
 
(1) 
Die neue Kommune führt gem. § 20 Abs. 1 NKomVG den Namen Stadt Helmstedt. Die dem 
Gemeindeteil Bad Helmstedt verliehene Bezeichnung als Bad bleibt nach § 19 Absatz 4 
NKomVG entsprechend der Anerkennung erhalten. 
 
(2) 
Die Hauptsatzung regelt Hoheitszeichen, Flagge und Dienstsiegel sowie das Wappen der 
Stadt. 
 
(3) 
Die bisherigen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Nord-Elm, Frellstedt, Räbke, Süpp-
lingen, Süpplingenburg, Warberg und Wolsdorf, sowie die bisherigen Ortsteile der Stadt 
Helmstedt, Barmke und Emmerstedt, werden nach § 90 NKomVG Ortschaften der Stadt 
Helmstedt und bilden jeweils Ortsräte. 
 
Die Zahl der Mitglieder des Ortsrates beträgt für die Ortschaft 

a) Barmke 7 

b) Emmerstedt 9 

c) Frellstedt 7 

d) Räbke 7 

e) Süpplingen 9 

f) Süpplingenburg 7 

g) Warberg 7 

h) Wolsdorf 9  

 
Über Veränderungen entscheidet der Rat der Stadt Helmstedt entsprechend § 90 Absatz 3 
NKomVG. 
 
(4) 
Jede Ortschaft führt neben dem Namen der Stadt Helmstedt den bisherigen Ortschafts- bzw. 
Gemeindenamen als Ortschaftsnamen weiter und kann ihre bisherigen Wappen und Flaggen 
zusätzlich als örtliche Symbole weiterführen. 
 
 

§ 3 
Auflösung und Rechtsnachfolge 

 
(1) 
Mit der Bildung der Stadt Helmstedt sind die Stadt Helmstedt (alt) und ihre Ortsteile sowie 
die Samtgemeinde Nord-Elm und ihre Mitgliedsgemeinden aufgelöst. 
 
(2) 
Die Stadt Helmstedt tritt mit dem Zeitpunkt ihrer Bildung die Gesamtrechtsnachfolge für die 
Stadt Helmstedt (alt) und ihre Ortsteile sowie für die Samtgemeinde Nord-Elm und ihre Mit-
gliedsgemeinden Frellstedt, Räbke, Süpplingen, Süpplingenburg, Warberg und Wolsdorf an 
und übernimmt deren bewegliches, unbewegliches und immaterielles Vermögen. Die Beteili-
gungen der Vertragspartner werden weitergeführt. 
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(3) 
Es bestehen die in der Anlage XX dargestellten Verbandsmitgliedschaften. 
 
 

§ 4 
Weitere Übergangsregelungen 

 
(1) 
Bis zur Neuwahl des Rates der Stadt Helmstedt werden ein Interimsrat und ein Interimsver-
waltungsausschuss gebildet sowie ein Interimshauptverwaltungsbeamter bestimmt. 
 
Der Rat und der Verwaltungsausschuss der Stadt Helmstedt haben die gesetzlich 
höchstmögliche Anzahl von Mitgliedern. 
 
(2) 
Der Interimsrat besteht aus den Mitgliedern der Räte der Stadt Helmstedt (alt) und der 
Samtgemeinde Nord-Elm und den ehrenamtlichen Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden 
Süpplingenburg und Warberg. Den Vorsitz im Interimsrat übernimmt der Vorsitzende des 
Rates der Samtgemeinde Nord-Elm. Er wird vom Vorsitzenden des Rates der Stadt 
Helmstedt (alt) vertreten. 
 
(3) 
Der Interimsverwaltungsausschuss besteht aus den Beigeordneten der Stadt Helmstedt (alt), 
den ehrenamtlichen Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden Frellstedt, Räbke, Süpplingen, 
Süpplingenburg, Warberg und Wolsdorf, dem Interimsratsvorsitzenden sowie dem Interims-
hauptverwaltungsbeamten als Vorsitzenden.  
 
(4) 
Bis zur Wahl des Bürgermeisters der Stadt Helmstedt übernimmt der Hauptverwaltungsbe-
amte der Stadt Helmstedt (alt) die Aufgabe des Interimshauptverwaltungsbeamten. Die Auf-
gabe des allgemeinen Vertreters des Interimshauptverwaltungsbeamten wird während dieser 
Zeit vom Hauptverwaltungsbeamten der Samtgemeinde Nord-Elm wahrgenommen. Soweit 
der Bürgermeister der Stadt Helmstedt sein Amt noch nicht angetreten hat, ist der Interims-
bürgermeister auch befugt, den Rat zu seiner konstituierenden Sitzung zu laden. 
 
(5) 
Die repräsentative Vertretung wird in der Interimszeit vom Interimshauptverwaltungsbeamten 
sowie dem Vorsitzenden des Interimsrates wahrgenommen. 
 
(6) 
Die Hauptsatzung der Stadt Helmstedt (alt) gilt für Bekanntmachungen bis zum Erlass einer 
Hauptsatzung. Für den Bereich der Samtgemeinde Nord-Elm gelten bis dahin die Be-
kanntmachungsregeln der Samtgemeinde Nord-Elm und ihrer Mitgliedsgemeinden Frellstedt, 
Räbke, Süpplingen, Süpplingenburg, Warberg und Wolsdorf. 
 
 

§ 5 
Haushaltsführung 

 
(1) 
Das letzte Haushaltsjahr der Stadt Helmstedt (alt) und ihrer Ortsteile Barmke und Emmers-
tedt sowie der Samtgemeinde Nord-Elm und ihrer Mitgliedsgemeinden Frellstedt, Räbke, 
Süpplingen, Süpplingenburg, Warberg und Wolsdorf endet am 31.12.2016. Die jeweiligen 
Haushaltssatzungen gelten bis zu diesem Zeitpunkt fort und sind Grundlage für eine mögli-
che notwendige vorläufige Haushaltsführung gem. § 116 NKomVG der neuen Stadt 
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Helmstedt. Die Stadt Helmstedt (alt) und ihre Ortsteile Barmke und Emmerstedt sowie die 
Samtgemeinde Nord-Elm und ihre Mitgliedsgemeinden Frellstedt, Räbke, Süpplingen, Süpp-
lingenburg, Warberg und Wolsdorf treffen rechtzeitig die erforderlichen Maßnahmen, damit 
der Rat der Stadt Helmstedt den Haushalt für das Haushaltsjahr 2017 zeitnah beschließen 
kann, so dass der Überbrückungszeitraum einer vorläufigen Haushaltsführung so kurz wie 
möglich gehalten werden kann. Ein Beschluss des Haushaltes 2017 wird im ersten Quartal 
2017 angestrebt. 
 
(2) 
Die Jahresabschlüsse 2016 gemäß § 129 NKomVG werden von der Stadt Helmstedt erstellt. 
Die Vertretung der Stadt Helmstedt beschließt über die Abschlüsse und die Entlastung der 
Hauptverwaltungsbeamten. Die öffentliche Bekanntmachung und die Auslegung werden von 
der Stadt Helmstedt vorgenommen. 
 
 

§ 6 
Verwaltungsstellen der Gemeinde 

 
Die Stadt Helmstedt unterhält ein Rathaus in Helmstedt sowie ein Bürgeramt in Süpplingen. 
Darüber hinaus können in den Ortsteilen Barmke, Emmerstedt, Frellstedt, Räbke, Süpplin-
gen, Süpplingenburg, Warberg und Wolsdorf Bürgersprechstunden durch die jeweiligen 
Ortsbürgermeisterinnen oder Ortsbürgermeister eingerichtet werden. Die Entscheidung hie-
rüber trifft der jeweilige Ortsrat. 
 
 

§ 7 
Ortsrecht, Flächennutzungspläne 

 
(1) 
Das Ortsrecht der Stadt Helmstedt (alt) und ihrer Ortsteile Barmke und Emmerstedt sowie 
der Samtgemeinde Nord-Elm und ihrer Mitgliedsgemeinden Frellstedt, Räbke, Süpplingen, 
Süpplingenburg, Warberg und Wolsdorf mit Ausnahme der Hauptsatzungen gilt, soweit in 
diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist, im jeweiligen räumlichen Bereich für eine Über-
gangszeit weiter. Dies gilt auch für Beitrags- und Gebührenregelungen. Bis zum Beschluss 
über die Hauptsatzung der Stadt Helmstedt durch den Rat gilt die Hauptsatzung der Stadt 
Helmstedt (alt) vom 21. Juni 2012 als Richtschnur.  
 
Die Regelungen des § 63 Nds. SOG gelten vorrangig. 
 
(2) 
Die Regelungen des Absatzes 1 sind bis 31.12.2017 befristet; die Anpassung des Ortsrechts 
der Stadt Helmstedt ist bis zu diesem Zeitpunkt abzuschließen. 
 
(3) 
Rechtsvorschriften sowie Benutzungs- und Gebührensatzungen für öffentliche Einrichtungen 
im Sinne des § 30 NKomVG, die nur für örtlich begrenzte Teilgebiete der bisherigen Stadt 
Helmstedt und ihrer Ortsteile Barmke und Emmerstedt sowie der Samtgemeinde Nord-Elm 
und ihrer Mitgliedsgemeinden Frellstedt, Räbke, Süpplingen, Süpplingenburg, Warberg und 
Wolsdorf anzuwenden sind, gelten in ihrem jeweiligen örtlichen Geltungsbereich fort, bis sie 
aufgehoben oder geändert werden. Dies gilt auch für die Regelungen im Bereich der Kinder-
tagesstätten. 
 
(4) 
Die Flächennutzungspläne einschließlich der Änderungen und Ergänzungen der Stadt 
Helmstedt (alt) und der Samtgemeinde Nord-Elm bleiben in Kraft und gelten als Flächen-
nutzungsplan der Stadt Helmstedt gem. § 204 Abs. 2 BauGB fort, bis sie aufgehoben oder 
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geändert werden. Die erforderlichen Änderungen und Ergänzungen sollen bis zum 
31.12.2020 beschlossen sein. 
 

 
§ 8 

Verwaltungsorganisation 
 

(1) 
Die bestehenden Dienstanweisungen und Organisationsverfügungen der Stadt Helmstedt 
(alt) sowie der Samtgemeinde Nord-Elm und ihrer Mitgliedsgemeinden Frellstedt, Räbke, 
Süpplingen, Süpplingenburg, Warberg und Wolsdorf gelten über den Fusionszeitpunkt hin-
aus bis zur Neufassung durch den Bürgermeister der Stadt Helmstedt fort, gleiches gilt für 
bestehende Vereinbarungen mit dem jeweiligen Personalrat. Neue Dienstanweisungen und 
Organisationsverfügungen sind bis zum 31.12.2017 zu erlassen. 
 
(2) 
Für die Zeit bis zur Neuwahl eines Personalrats der Stadt Helmstedt wird ein Übergangsper-
sonalrat durch die zum Fusionszeitpunkt bestehende Personalvertretung der Stadt 
Helmstedt (alt) unter Beachtung der Verordnung über die Personalvertretung bei Neu- und 
Umbildung von Dienststellen und Körperschaften vom 04.07.1996 gebildet. Sofern zum Fu-
sionszeitpunkt bei der Samtgemeinde Nord-Elm sowie ihren Mitgliedsgemeinden Frellstedt, 
Räbke, Süpplingen, Süpplingenburg, Warberg und Wolsdorf Personalvertretungen bestehen 
sollten, wird der Übergangspersonalrat aus allen bestehenden Personalvertretungen gebil-
det. 
 
(3) 
Widersprechen sich Regelungen und Vereinbarungen, entscheidet über die Anwendung der 
Interimshauptverwaltungsbeamte bzw. der Bürgermeister, erforderlichenfalls gemeinsam mit 
dem Übergangspersonalrat. 
 
(4) 
Die Stadt Helmstedt sowie die Samtgemeinde Nord-Elm und ihre Mitgliedsgemeinden 
Frellstedt, Räbke, Süpplingen, Süpplingenburg, Warberg und Wolsdorf werden bereits vor 
dem 01.01.2017 damit beginnen, die strukturellen Veränderungen im personellen Bereich 
auf den Zeitpunkt nach der Fusion abzustimmen. Entsprechende Regelungen und Maßnah-
men sollen trotz des Fortbestands der jeweiligen Personalhoheiten, einvernehmlich festge-
legt werden. Dies beinhaltet auch die organisatorische Festlegung neuer Dienst- bzw. Ar-
beitsorte vor dem Fusionszeitpunkt. 
 
 

§ 9 
Übernahme von Bediensteten 

 
(1) 
Die Beschäftigten der Stadt Helmstedt (alt), der Samtgemeinde Nord-Elm und der Mitglieds-
gemeinden Frellstedt, Räbke, Süpplingen, Süpplingenburg, Warberg und Wolsdorf, deren 
Verträge über den 01.01.2017 hinaus abgeschlossen wurden, werden am 01.01.2017 mit 
allen Rechten und Pflichten in den Dienst der Stadt Helmstedt übernommen. 
 
(Dies gilt auch für kommunale Wahlbeamte; ihnen ist bis zum Ende ihrer Amtszeit ein ange-
messenes Amt zuzuweisen.) 

 
 
 
 
 



6 

 

 Stadt Helmstedt  

§ 10 
Ehrenbezeichnungen 

 
Die von der Stadt Helmstedt (alt) und ihren Ortsteilen Barmke und Emmerstedt sowie der 
Samtgemeinde Nord-Elm und ihren Mitgliedsgemeinden Frellstedt, Räbke, Süpplingen, 
Süpplingenburg, Warberg und Wolsdorf verliehenen Ehrenbezeichnungen werden anerkannt 
und behalten Gültigkeit. 
 
 

§ 11 
Feuerwehren 

 
(1) 
Die vorhandenen Feuerwehrstandorte bleiben bis zu einer anderen Entscheidung des neuen 
Rates der Stadt Helmstedt erhalten und werden nach den örtlichen Verhältnissen und dem 
vorhandenen Gefährdungspotential entsprechend den Vorgaben des niedersächsischen 
Brandschutzgesetzes aufgestellt und ausgerüstet. Bei geplanten Veränderungen der Feuer-
wehrstandorte ist der betroffene Ortsrat zu beteiligen. 
 
(2) 
Der Stadtbrandmeister der Stadt Helmstedt (alt) und der Gemeindebrandmeister der Samt-
gemeinde Nord-Elm übernehmen zusammen kommissarisch bis zur Entscheidung des neu-
en Rates über den neuen Stadtbrandmeister die Funktion des Stadtbrandmeisters und sei-
nes Vertreters der Stadt Helmstedt. Eine Ernennung des neuen Stadtbrandmeisters und sei-
nes Vertreters soll bis zum 01.07.2017 erfolgen. 
 
(3) 
Die Ortsbrandmeister der Samtgemeinde Nord-Elm sowie die Stellvertreter der Stadt- bzw. 
Gemeindebrandmeister und die jeweiligen Stadt- bzw. Gemeinekommandos bleiben bis zur 
Neubestimmung gleichberechtigt jeweils für ihr Gebiet im Amt. 
 
 

§ 12  
Öffentliche Einrichtungen 

 
Die in der Stadt Helmstedt (alt) und ihren Ortsteilen Barmke und Emmerstedt sowie der 
Samtgemeinde Nord-Elm und ihren Mitgliedsgemeinden Frellstedt, Räbke, Süpplingen, 
Süpplingenburg, Warberg und Wolsdorf bei Inkrafttreten dieses Vertrages vorhandenen öf-
fentlichen Einrichtungen im Sinne von § 30 NKomVG bleiben nach Maßgabe der in der An-
lage zu diesem Vertrag festgelegten Prioritätenliste bedarfsgerecht erhalten. 
 
 

§ 13 
Partnerschaften und Patenschaften 

 
Die bestehenden Partnerschaften und Patenschaften der Stadt Helmstedt (alt) und ihren 
Ortsteilen Barmke und Emmerstedt sowie der Samtgemeinde Nord-Elm und ihren Mitglieds-
gemeinden Frellstedt, Räbke, Süpplingen, Süpplingenburg, Warberg und Wolsdorf werden 
durch die Stadt Helmstedt fortgeführt. 
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§ 14 
Gleichstellungsbeauftragte 

 
Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Helmstedt (alt) übt diese Funktion für die neu gebil-
dete Stadt Helmstedt aus. 
 
 

§ 15 
Schiedsmannwesen 

 
(1) 
Die Schiedsamtbezirke … bleiben gemäß § 53 Abs. 1 Nds. Schiedsämtergesetz unverändert 
bestehen. Die Schiedsmänner der Stadt Helmstedt und der Samtgemeinde Nord-Elm sowie 
ihre jeweiligen Vertreter bleiben jeweils bis zum Ende ihrer Amtszeit im Amt.  
 

§ 16 
Abschluss von Maßnahmen 

 
Alle von der Stadt Helmstedt (alt) und ihren Ortsteilen Barmke und Emmerstedt sowie der 
Samtgemeinde Nord-Elm und ihren Mitgliedsgemeinden Frellstedt, Räbke, Süpplingen, 
Süpplingenburg, Warberg und Wolsdorf bis zum 31.12.2016 beschlossenen rechtlich und 
tatsächlich gesicherten Maßnahmen (z.B. finanzierte Baumaßnahmen) werden von der Stadt 
Helmstedt als Rechtsnachfolgerin durchgeführt. 

 
 

§ 17 
Salvatorische Klausel 

 
Sollten einzelne Regelungen dieses Vertrages rechtswidrig sein oder nach Vertragsab-
schluss werden, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Vertragsinhalte nicht berührt. An die 
Stelle der rechtswidrigen Regelungen soll diejenige rechtmäßige Regelung treten, deren 
Wirkung der Zielsetzung am nächsten kommt, die die Vertragspartner mit der rechtswidrigen 
Regelung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, 
dass sich der Vertrag als lückenhaft erweisen sollte. 



Neugliederung 

 Helmstedt / Nord – Elm 

Warum Fusion jetzt? 
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Warum Fusion jetzt? 

Ø Verlust der Entschuldungshilfe: 

 

 Samtgemeinde Nord-Elm:  rd. 2.500.000 € 

 Stadt Helmstedt:                 rd. 9.000.000 €. 

2 



Warum Fusion jetzt? 

Ø Mitnahme der direkten Fusionsvorteile 

(Schlüsselzuweisungen, Zinsersparnis 

u.a.) 

Insgesamt  1.000.000 € jährlich . 

Ø Realisierung der  Synergien aus der 

Fusion 

 Ergebnisverbesserungen  von rd. 

1.400.000 jährlich. 

3 



Warum Fusion jetzt? 

Ø Die  Leistungen und Einrichtungen in den 

Gemeinden (künftigen Ortsteilen) können 

über den Gebietsänderungsvertrag 

weitgehend und dauerhaft abgesichert 

werden. 

Ø Ohne Verbesserung der kommunalen 

Strukturen im Landkreis gibt es keinen 

Gemeindeverband mit Wolfsburg (Mohrs). 
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Ergebnisplanung Nord-Elm / Stadt Helmstedt

-vorläufig- *

 2. Entwurf    

Stand Januar 2014          

Ergebnis 2009 Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Ergebnis 2012
Plan 2013/

Prognose
Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022
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